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Erwägungen

E. 1
Oberaufsichtsrecht der Bundesversammlung (Art. 85 Ziff. 11 BV) Aus dem
Oberaufsichtsrecht kann die Bundesversammlung keine Befugnis herleiten, den Entscheid
des Bundesrates über seine Unzuständigkeit aufzuheben oder zu ändern. Art. 47quater Abs.
4 des BG vom 23. März 1962 über den Geschäftsverkehr der Bundesversammlung sowie
über die Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse
(Geschäftsverkehrsgesetz [GVG], SR 171.11) lässt darüber keine Zweifel offen. Die
Oberaufsicht der Bundesversammlung über den Bundesrat ist vor allem eine politische. Sie
umfasst das Recht, das Geschäftsgebaren des Bundesrates im allgemeinen oder sein
Verhalten im konkreten Einzelfall zu kritisieren, zu rügen, zu beanstanden, dem Bundesrat
eine politische Schelte zu erteilen. Sie umfasst aber nicht die Befugnis, dem Bundesrat im
Bereich seiner allgemeinen Verwaltungskompetenzen Weisungen zu erteilen, ihm ein ganz
bestimmtes Handeln vorzuschreiben. Hinzu kommt, dass der Streitfall seit Januar 1986
beim Bundesgericht hängig ist, das über seine Zuständigkeit noch gar nicht entschieden hat.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Gesetzes wegen (Art. 21 Abs. 3 OG). Die
Bundesversammlung darf diesem Entscheid, unter Berufung auf das Oberaufsichtsrecht,
weder vorgreifen noch ihn sonstwie beeinflussen.

E. 2
- oder Beschwerdeentscheide, gegen die ein Bundesgesetz die Beschwerde zulässt. Es kann
offen bleiben, ob es sich beim gerügten Nichteintretensentscheid des Bundesrates um einen
Beschwerdeentscheid im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes handelt. Selbst wenn
die Frage bejaht würde, fällt der Entscheid ganz offensichtlich unter keinen der im Gesetz
aufgezählten Bereiche.

E. 3
in ihrem eigenen Interesse und im Interesse von Bundesrat und Bundesgericht, in diesem
Verfahrensgefüge keine Schleusen mit unabsehbaren Folgen zu öffnen.

E. 4
eines rechtsetzenden Erlasses bedurft (Gesetz oder allgemeinverbindlicher
Bundesbeschluss). Gewährleistungsbeschlüsse sind keine rechtsetzenden Erlasse.

E. 5
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